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Mit diesem Buch verstehen und beherrschen Sie 
das anwaltliche Kostenrecht perfekt. Hier finden Sie 
Erläuterungen und zahlreiche Beispielsrechnungen 
zu allen privat- und strafrechtlichen Gebieten des 
anwaltlichen Gebührenrechts. 

Die vollständig aktualisierte 19. Auflage  berück-
sichtigt neben der umfassenden aktuellen Rspr. seit 
dem 2. KostRMoG alle gebühren- und kostenrecht-
lichen Änderungen durch das KostRÄG 2021, das 
Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes 
im Inkassorecht und das Legal Tech Inkasso-Gesetz, 
die diese Auflage zwingend erforderlich machen. 

„Grundlagen des Kostenrechts – RVG“ ist aus der  
Erfahrung langjähriger Lehrtätigkeit des Autors in 
ReNo-Fachklassen und in ständiger Abstimmung 
mit den Fachkollegen und Fachkolleginnen ent-
standen. Den Einsteigern in das Gebührenrecht bie-
tet das Buch auf anschauliche Weise den Zugang in 
die nicht immer leichte Materie durch eine Vielzahl 
von Berechnungsbeispielen zu den einzelnen 
Abrechnungsfällen. Aber auch im Gebührenrecht 
bereits Tätige finden hier wertvolle Hinweise für 
ihre praktische Arbeit im Anwaltsbüro. Deswegen 

ist das Buch nicht nur für Berufseinsteiger, sondern 
auch für Rechtsanwälte, Rechtsfachwirte und auch 
für Rechtspfleger eine wertvolle Quelle für die Fort- 
und Weiterbildung. 

Da es keine richtigen Gebühren ohne den richtigen 
Gegenstandswert geben kann, wird auch die Er-
mittlung der Gegenstandswerte für die anwaltliche 
Gebührenrechnung anhand von vielen Beispielen 
dargestellt. 

Zu jedem gebührenrechtlichen Thema finden Sie 
außerdem zahlreiche Übungsaufgaben. Damit 
dieses Lehrbuch nicht nur im Unterricht in der Be-
rufsschule Anwendung findet, sondern auch für das 
Selbststudium bestens geeignet ist, gibt es zu jeder 
Übungsaufgabe Lösungen zur Selbstkontrolle. Der 
vollständige Lösungsweg wird nicht angegeben, 
um den Lernerfolg nicht zu gefährden – aber zur 
Selbstkontrolle und zur Hilfestellung werden jeweils 
die Endergebnisse der Aufgaben einschließlich der 
Umsatzsteuer sowie die zu prüfenden Paragrafen 
des RVG und des GKG und die zu prüfenden Num-
mern aus dem Vergütungsverzeichnis des RVG bzw. 
aus dem Kostenverzeichnis des GKG aufgezeigt.

Neu nach

KostRÄG 2021
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Vorwort

Das vorliegende Buch ist aus der Erfahrung langjähriger Lehrtätigkeit in der Berufsschule in ReNo-
Fachklassen entstanden. Deshalb wurde auf eine anschauliche Darstellung des nicht immer leichten
Stoffes besondere Aufmerksamkeit gerichtet. Das Ziel ist, dem Anfänger den Einstieg in diese Ma-
terie auf einem dem Lernenden angemessenen Niveau zu erleichtern, aber auch dem schon Fort-
geschrittenen Hinweise für seine praktische Tätigkeit zu geben. Das Buch enthält deshalb auch eine
Vielzahl von Beispielen und zahlreiche Übungsaufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeits-
grad. Das bewährte Konzept ist die Darstellung des Stoffes mit vielen Beispielen, die alle Details
der Berechnung der Gebühren für die Leserinnen und Leser nachvollziehbar aufzeigen.

Die Adressaten dieses Buches sind die Auszubildenden von Rechtsanwälten, die dieses Buch als
Lernbuch für den Berufsschulunterricht und für den Unterricht in den Kanzleien sowie zum Selbst-
studium verwenden können – denn sie sind nach Beendigung ihrer Ausbildung häufig diejenigen,
die die Vergütungsrechnungen im Anwaltsbüro zu erstellen haben. Aber auch Studierenden der
Rechtswissenschaften, Rechtsanwälten und Rechtspflegern soll der Einstieg in das anwaltliche Ge-
bührenrecht ermöglicht werden.

Bei der Gliederung des Buches wurde weitgehend dem Aufbau des RVG gefolgt. Dadurch wird bei
der Suche nach bestimmten Erläuterungen das Nachschlagen im Buch erleichtert, und dies ist auch
wegen der Sachzusammenhänge im Gesetz sinnvoll. Wichtigen Themen wie z. B. dem Mahnver-
fahren, dem Aufforderungsschreiben, der Gebührenanrechnung oder der Zwangsvollstreckung
wurden eigene Kapitel gewidmet. In den Ausbildungsabschlussprüfungen sollen die Prüflinge
nachweisen, dass sie in der Lage sind, „Werte, Gebühren und Auslagen für Vergütungsrechnungen
zu ermitteln“. Da es keine richtigen Gebühren ohne richtigen Wert geben kann, nimmt auch die
Darstellung der Wertermittlung den erforderlichen Raum ein.

Da das Buch dem Aufbau des RVG folgt, lassen sich die Kapitel des Buches gut in die individuel-
len handlungsorientierten Lernarrangements der Berufsschulen einbeziehen, die die Schulen nach
dem Rahmenlehrplan der KMK vom 27.06.2014 erstellen. Dies gilt ebenso für die innerbetriebli-
che Ausbildung in den Rechtsanwaltskanzleien nach dem Ausbildungsrahmenplan (ReNoPat-Aus-
bildungsverordnung vom 27.06.2014).

Zum Beispiel enthält Lernfeld 4 des schulischen Rahmenlehrplans die Beratungshilfe, die Ver-
gütungsberechnung für die außergerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen und die Ver-
gütungsvereinbarung. Hierzu verwendet man aus dem Buch die § 9, § 4 Rdn 2 ff., § 5 sowie § 2
Rdn 10 ff. Wer außer Zahlungsansprüchen noch andere Ansprüche behandeln möchte, nimmt noch
die entsprechenden Teile des § 3 „Die Grundlagen der Bewertung“ hinzu. Hierzu gehören die
Übungsaufgaben der Gruppen 2, 3 und 18. Wertaufgaben finden sich in Aufgaben-Gruppe 6.

Dem Autodidakten wird empfohlen, beim selbstständigen Lernen die einzelnen Abschnitte des Bu-
ches in der Reihenfolge der Übungsaufgaben durchzuarbeiten. Soweit dies erforderlich ist, wurde
auch auf verfahrensrechtliche Bestimmungen, insbesondere der ZPO und der StPO, eingegangen.
Es dürfte klar sein, dass neben diesem Buch immer auch der Gesetzestext zur Hand zu nehmen ist.

Bei den Übungsaufgaben wurde darauf verzichtet, den vollständigen Lösungsweg zu den einzelnen
Aufgaben anzugeben. Zur Selbstkontrolle werden jeweils die Endergebnisse der Aufgaben ein-
schließlich der Umsatzsteuer und die zur Lösung zu prüfenden Paragrafen und Nummern des be-
treffenden Kostengesetzes angegeben.

Hannover, Frühjahr 2021 Michael Scherer
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Aus den Vorbemerkungen zur 10. Auflage
Ein wichtiger Bestandteil dieses Buches sind die Übungsaufgaben mit den Lösungen zur Selbst-
kontrolle. Da Kontrolle nicht schaden kann, haben meine Kolleginnen und Kollegen Sigrid Antel,
Gerlinde Dietrich-Zander, Ingrid Eilers-Witt, Volker Götze und Manfred Kolf, denen hierfür Dank
gebührt, die Lösungen zu den Übungsaufgaben nachgerechnet. Besonderer Dank gilt Giesela Sche-
rer dafür, dass sie das gesamte Manuskript durchgesehen hat.

Hannover, Sommer 2004

Aus den Vorbemerkungen zur 11. Auflage
Viele Fragestellungen, die das RVG nach seinem Inkrafttreten aufgeworfen hat, sind von der
Rechtsprechung bisher noch nicht gelöst worden. Es wird an den betreffenden Stellen im Buch auf
solche ungeklärten Streitfragen jeweils hingewiesen. Halten Sie sich im Zweifel an die in Ihrem
Gerichtsbezirk üblichen Praktiken – sofern bekannt. Giesela Scherer hat alle Beispielsrechnungen
und die Lösungen der Übungsaufgaben nachgerechnet, wofür ihr Dank gebührt. Meinen Kollegin-
nen und Kollegen danke ich für die Hinweise zur Verbesserung dieses Buches.

Hannover, Sommer 2006

Vorbemerkungen zur 17. Auflage
Die 17. Auflage ist auf dem Stand der Gesetzgebung und der Rechtsprechung vom Sommer 2014.
Deshalb sind neben einer größeren Zahl von Änderungen im Erklärungsteil des Buches auch einige
neue Übungsaufgaben hinzugekommen.

Hannover, Sommer 2014

Vorbemerkungen zur 18. Auflage
Ab der 18. Auflage erscheint dieses Buch im Deutschen Anwaltverlag. Äußerlich hat es eine neue,
modernere Gestaltung erhalten, aber inhaltlich ist es bei der in den vorherigen Auflagen bewährten
Struktur geblieben. Die 18. Auflage ist auf dem Stand der Gesetzgebung und der Rechtsprechung
vom Frühjahr 2017. Sie ist entsprechend erweitert worden.

Hannover, Frühjahr 2017

Vorbemerkungen zur 19. Auflage
Die neue Auflage ist auf dem Stand der Gesetzgebung und der Rechtsprechung bis zum 1. Januar
2021. Bereits enthalten ist das „Gesetz zur Verbesserung des Verbraucherschutzes im Inkassorecht“
vom 18.12.2020, welches seit dem 1. Oktober 2021 in Kraft ist. Dieses Gesetz, das insbesondere
die Geschäftsgebühr und die Einigungsgebühr neu regelt, hat zu erheblichen Änderungen im Buch
geführt. Auch die Übungsaufgaben sind davon betroffen. Weiterhin bereits enthalten ist das „Ge-
setz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt“, welches seit
dem 1. Oktober 2021 in Kraft ist. Die Werte und die Beträge aus dem Bereich des Familien- und
Unterhaltsrechts sind auf dem Stand 1. Januar 2022.

Hannover, Frühjahr 2021

Michael Scherer

Vorwort
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§ 1 Die Grundlagen des Kostenrechts

A. Einführung

Das Kostenrecht wird häufig für ein schwieriges Gebiet gehalten. Die Ursache für diese Ansicht
liegt zum Teil darin begründet, dass vom Anfänger nicht selten versucht wird, eine Lösung jeweils
nur für den einzelnen Kostenfall zu finden, ohne den Einzelfall im Gesamtzusammenhang der Kos-
tenvorschriften zu sehen.

So wird es z. B. grundsätzlich unmöglich sein, die Vergütungsrechnung eines Rechtsanwaltes nur
nach einer bestimmten Nummer des Vergütungsverzeichnisses des Rechtsanwaltsvergütungsgeset-
zes (RVG) zu erstellen, ohne dabei zugleich die allgemeinen Vorschriften in den Paragrafen der
einzelnen Abschnitte des RVG und auch die grundlegenden Wertvorschriften des 4. Abschnitts des
RVG, des Gerichtskostengesetzes (GKG) und der Zivilprozessordnung (ZPO) anzuwenden.

Dieses Buch will in diesem Sinne die Grundlagen des Kostenrechts und die für das Verständnis
notwendigen Zusammenhänge darstellen. Soweit dies erforderlich und im Rahmen eines Kosten-
buches vertretbar ist, werden auch die für das Verständnis notwendigen Vorschriften des Verfah-
rensrechtes, insbesondere der ZPO und der Strafprozessordnung (StPO) in ihren Grundzügen dar-
gelegt. Dies ist insofern bedeutsam, da Kostenrecht Folgerecht des Verfahrensrechtes ist; was heißt,
dass ohne Kenntnis der Abläufe von Gerichtsverfahren zumindest in groben Zügen es schwerlich
möglich sein wird, Verfahrenskosten korrekt zu berechnen.

Damit dies nicht nur graue Theorie bleibt, wird die praktische Anwendung aller behandelten Kos-
tenvorschriften in ausführlichen Beispielen aufgezeigt. Weil praktische Tätigkeiten nicht nur theo-
retisch erlernt werden können und bekanntlich Übung den Meister macht, steht eine große Zahl
von Übungsaufgaben im Aufgabenteil zur Verfügung. Da dieses Buch auch zum Selbststudium ge-
dacht ist, werden zu den einzelnen Übungsaufgaben Lösungshinweise gegeben, die Sie als Denk-
anstöße zum Auffinden Ihres eigenen Lösungsweges betrachten sollten.

Es wurde versucht, die Darstellung auf die reinen Grundlagen zu beschränken, ohne auf jede Spitz-
findigkeit aus Literatur und Rechtsprechung eingehen zu wollen. Diese Linie lässt sich jedoch
nicht immer durchhalten. So gibt es auch zu in der Praxis sehr häufig auftretenden – also ganz
„normalen“ – Kostenfällen eine zu beachtende umfangreiche Rechtsprechung. Diese Rechtspre-
chung hat in dieses Buch nur insoweit Eingang gefunden, als sie grundlegende Richtlinien hergibt.
Öfter als man es glaubt, ist aber die Rechtsprechung uneinheitlich, d. h. verschiedene Gerichte fäl-
len zu gleichen Sachfragen unterschiedliche Urteile. In solchen Fällen wurde nur die Mehrheits-
meinung dargestellt, wobei in kritischen Fällen darauf hingewiesen wird, dass die Rechtsprechung
noch keine einheitliche Meinung entwickelt hat. Der Fortgeschrittene wird in diesen Fällen beim
Erstellen von Kostenrechnungen die einschlägigen Kommentare heranziehen und insbesondere
auch die Rechtsprechung des zuständigen Gerichts bzw. Oberlandesgerichts.

Im Folgenden sollen erst einmal die unterschiedlichen Kostengesetze vorgestellt und ihre gemein-
samen Grundlagen dargestellt werden. Dazu ist auch die Klärung verschiedener Begriffe notwen-
dig. Danach folgt eine Einführung in das RVG und in das GKG, wobei im Wesentlichen die Kosten
für zivilrechtliche und strafrechtliche Sachverhalte behandelt werden.
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B. Die Kostengesetze

Die vier wichtigsten Kostengesetze sind:
■ das Gerichtskostengesetz (GKG), welches die Gerichtskosten, insbesondere für den Zivilpro-

zess, sonstige zivilprozessuale Verfahren (aus dem Bereich der streitigen Gerichtsbarkeit), den
Strafprozess, sowie insbesondere wichtige Wertvorschriften enthält,

■ das Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG), welches die Gerichtskosten
und die Wertvorschriften in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit bestimmt,

■ das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG), welches die Kosten in Angelegenheiten der
freiwilligen Gerichtsbarkeit bestimmt, soweit sie nicht im FamGKG geregelt sind, und für Ge-
richte und Notare gilt,

■ das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), welches die Vergütung für die Tätigkeit der
Rechtsanwälte regelt.

Weitere Gesetze, die Kostenbestimmungen enthalten, sind:
■ die Zivilprozessordnung (ZPO), welche in den §§ 3 bis 9 Wertvorschriften enthält, die zum

Teil auch für den Gebührenstreitwert gelten, sowie wichtige Bestimmungen darüber, welche
Partei nach einem gerichtlichen Verfahren die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat,

■ das Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG), welches die Gebühren und Auslagen für die
Amtshandlungen der Gerichtsvollzieher regelt,

■ das Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG), welches die Entschädigung von
Zeugen und von ehrenamtlichen Richtern (z. B. Schöffen) für ihren Verdienstausfall und von
Sachverständigen, Übersetzern und Dolmetschern für ihre Leistungen sowie für alle Personen
Aufwandsentschädigungen und den Ersatz von Reisekosten bestimmt.

Diese Aufzählung ist nicht vollständig.

Merke:

Das Kostenrecht umfasst die Rechtsvorschriften, nach denen der Staat die Abgaben für die Inan-
spruchnahme der Gerichte bestimmt, nach denen Rechtsanwälte und Notare ihre Gebührennoten
schreiben, nach denen Gerichtsvollzieher ihre Kosten berechnen und nach denen Zeugen, Sach-
verständige, Schöffen, Handelsrichter usw. entschädigt werden. Die wichtigsten Kostengesetze
sind RVG, GKG, FamGKG und GNotKG.

Hinweis:

Leserinnen und Leser werden dieses Buch nur dann wirklich nutzen können, wenn sie die heran-
gezogenen Rechtsvorschriften jeweils in den Gesetzen nachlesen. Alle hier besprochenen Geset-
ze lassen sich z. B. in der Gesetzessammlung „Habersack (früher „Schönfelder“): Deutsche Ge-
setze“ auffinden. Diese, oder eine andere Gesetzessammlung, sollte deshalb neben diesem Buch
bereitliegen.

C. Der Kostenbegriff

Die verschiedenen Kostengesetze gebrauchen den Begriff „Kosten“ leider nicht einheitlich. Jeden-
falls ist nicht der Kostenbegriff im wirtschaftlichen Sinne gemeint, den die Betriebswirtschaftsleh-
re definiert als: „Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen, der zur Hervorbringung einer betrieb-
lichen Leistung erforderlich ist.“
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Da ist schon eher der Kostenbegriff aus der Umgangssprache zutreffend. Fragt man z. B.: „Was
kostet der Prozess?“, so wird man eine Summe genannt bekommen, die sich aus den Gerichtskos-
ten und der Anwaltsvergütung zusammensetzt. Damit wäre auch der Kostenbegriff der Justiz grob
umrissen.

Als Kosten im Sinne der Justiz bezeichnet man

■ die Abgaben, die der Staat für die Inanspruchnahme der Gerichte fordert, also die so genannten
Gerichtskosten,

■ aber auch die Aufwendungen, die einer Partei für die Inanspruchnahme der Leistungen eines
Rechtsanwalts, eines Notars oder eines Gerichtsvollziehers entstehen, also außergerichtliche
Kosten,

■ weiterhin die eigenen Aufwendungen, die einer Partei oder einem Beteiligten bei der Durch-
führung eines gerichtlichen Verfahrens entstehen, wozu z. B. Reisekosten und Entschädigungen
für Zeitversäumnis bei Wahrnehmung eines gerichtlichen Termins gehören (§ 91 Abs. 1 ZPO,
§ 464a Abs. 2 StPO), was ebenfalls außergerichtliche Kosten sind.

Die Kostengesetze und die die gerichtlichen Verfahren regelnden Gesetze (StPO, ZPO, FamFG
usw.) behandeln die außergerichtlichen Kosten teilweise unterschiedlich, sodass im Einzelfall zu
prüfen ist, was gemeint ist, wenn das Gericht die „Kosten des Verfahrens“ oder die „Kosten des
Rechtsstreits“ einem der Beteiligten auferlegt.

Beispiel:

In § 464a Abs. 1 StPO werden als Kosten des Verfahrens nur die Gebühren und Auslagen der
Staatskasse definiert, wogegen nach § 91 ZPO zu den Kosten des Rechtsstreits auch die außer-
gerichtlichen Kosten der Partei gehören.

In gerichtlichen Verfahren regelt das jeweilige Verfahrensrecht erstens, wer die Kosten des Verfah-
rens zu tragen hat, und zweitens auch den Gang des Verfahrens, in dem der Betrag der notwendigen
Kosten festgesetzt wird, die ein Beteiligter einem anderen zu erstatten hat (vgl. §§ 91 ff., 103 ff.
ZPO, §§ 464 ff. StPO). Siehe dazu weiter unten die Kapitel über „Kostentragungspflicht“ und
„Kostenfestsetzung“.

Merke:

Der Kostenbegriff der Justiz umfasst meistens gerichtliche und außergerichtliche Kosten. Bei
gerichtlichen Verfahren regelt das Verfahrensrecht, wer die Kosten zu tragen hat und wie diese
Kosten festgesetzt werden.

Die Kosten werden in Gebühren und Auslagen unterteilt. Gebühren sind Kosten, die pauschal
erhoben werden, ohne dass ein Zusammenhang mit dem entstandenen tatsächlichen Aufwand des
Gerichts, des Rechtsanwalts oder des Notars besteht. Neben den Gebühren werden für gesetzlich
genau bestimmte Aufwendungen Auslagen erhoben, die teilweise als Barauslagen nachgewiesen
und ersetzt werden (z. B. Vergütungsverzeichnis Nrn. 7004 und 7006 RVG) oder die ihrerseits wie-
der pauschalisiert sind und damit den Gebühren angenähert sind (z. B. Vergütungsverzeichnis
Nrn. 7000 und 7002 RVG).
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Übersicht: Der Kostenbegriff

Kosten

In streitigen
gerichtlichen Verfahren

Gerichtskosten

Gebühren Gebühren GebührenAuslagen Auslagen Auslageneiner Partei 
selbst

GerichtskostenAußergerichtliche 
Kosten Notarkosten

In der freiwilligen
Gerichtsbarkeit

Vergütung des 
beauftragten RA

Gebühren Auslagen

des Gerichts-
vollziehers

Gebühren Auslagen

Merke:

Kosten werden in Gebühren und Auslagen unterteilt.

Das RVG kennt noch eine Besonderheit: In dessen § 1 wird nicht von Kosten gesprochen, sondern
davon, dass der Rechtsanwalt für seine Berufstätigkeit eine Vergütung erhält, die aus Gebühren
und Auslagen besteht. Konsequenterweise erstellt der Rechtsanwalt für seine Tätigkeit keine Kos-
tenrechnung, sondern eine Vergütungsrechnung. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass nur der
Rechtsanwalt eine privatrechtliche Entlohnung für seine Dienste erhält.

Gerichte, Gerichtsvollzieher und Notare werden dagegen nicht aufgrund privatrechtlicher Verträge
tätig, sondern im Rahmen des öffentlichen Rechts, sodass der Gesetzgeber hier wohl für eine Un-
terscheidung auch im Kostenbegriff sorgen wollte. In diesen Fällen sprechen die Gesetze von Kos-
ten, die sich aus Gebühren und Auslagen zusammensetzen (§ 1 Abs. 1 GKG, § 1 Abs. 1 GNotKG,
§ 1 GvKostG), sodass nach diesen Gesetzen Kostenrechnungen erstellt werden. Da sowohl die
„Vergütung“ des Rechtsanwalts nach dem RVG als auch die „Kosten“ nach den anderen Gesetzen
sich aus Gebühren und Auslagen zusammensetzen, werden die Begriffe Vergütung und Kosten in-
sofern gleichwertig benutzt.

Merke:

Gerichte, Gerichtsvollzieher und Notare erstellen Kostenrechnungen, wogegen Rechtsanwälte
Vergütungsrechnungen fertigen.

I. Der Gebührenbegriff

Der Begriff Gebühr steht im öffentlichen und im privaten Recht für eine pauschale Abgeltung von
Leistungen, ohne dass es auf den Aufwand ankommt, der zur Erbringung dieser Leistung notwen-
dig ist. Der Gesetzgeber will dem Bürger durch die pauschale Berechnung der Gebühren die
Durchsetzung seiner Rechtsansprüche finanziell erschwinglich machen.
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Würden die Kosten eines Prozesses nach dem getriebenen Aufwand des Gerichts und der prozess-
bevollmächtigten Rechtsanwälte ermittelt, also etwa nach der Anzahl der Sitzungstermine und der
ausgetauschten Schriftsätze, so könnte ein Prozess z. B. wegen eines Mangels an einem gekauften
Fernsehgerät im Wert von 500 Euro wesentlich teurer werden als ein Prozess wegen eines geplatz-
ten Wechsels über 500.000 Euro, in dem schon nach einem Verhandlungstermin das Urteil ergeht.
Würde für jede einzelne Handlung des Gerichts oder der Rechtsanwälte jeweils eine Gebühr be-
rechnet, so wären die Kosten eines Prozesses für den Recht suchenden Bürger im Voraus nicht kal-
kulierbar, sodass er vermutlich auf die Geltendmachung seiner Rechte verzichten würde.

Da unsere Kostengesetze im Wesentlichen aber Pauschgebühren vorschreiben, kann jeder ziem-
lich genau die Kosten eines auf ihn zukommenden Prozesses berechnen und danach entscheiden,
ob er sich auf dieses Kostenrisiko einlassen will, oder lieber versuchen sollte, den Prozess z. B.
durch außergerichtliches Verhandeln mit dem Gegner abzuwenden.

Dieses System der Verfahrenspauschgebühren führt aber andererseits auch zu einer erheblichen
Vereinfachung der Gebührenberechnung, was insbesondere für Leser, die sich zum ersten Mal mit
dem Kostenrecht beschäftigen, eine gewisse Beruhigung sein dürfte. Zur Erleichterung der Gebüh-
renabrechnung werden in den Kostengesetzen nämlich Bagatellgebühren für einzelne Tätigkeiten
weitgehend vermieden.

Folgende Gebührenarten, die nachstehend noch ausführlich dargestellt werden, lassen sich unter-
scheiden: Pauschgebühren, Wertgebühren, Rahmengebühren, Festgebühren.

Übersicht: Gebührenarten

Gebühren

Wertgebühren

Betragsrahmen-
gebühren

Rahmengebühren Festgebühren

Satzrahmen-
gebühren

Pauschgebühren

1. Pauschgebühren

Pauschgebühren entstehen für die Inanspruchnahme der Gerichte, Notare, Rechtsanwälte und Ge-
richtsvollzieher. Was Pauschgebühren sind, macht man sich am anschaulichsten im Vergleich zu
einer Handwerkerrechnung klar: Die Höhe dieser Rechnung wird abhängig sein von der Mühe und
dem Aufwand, die der Handwerker bei der Ausführung seiner Arbeiten hatte, was insbesondere
bedeutet, dass er jede einzelne Arbeitsstunde aufschreibt und berechnet, die z. B. zur Reparatur
eines Autos notwendig war. Würde man dagegen die Pauschgebühren der Justiz auf dieses Werk-
stattbeispiel übertragen, so könnte dies zur Folge haben, dass der Preis für die Reparatur eines Au-
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tos sich pauschal nach dessen Wert bestimmen würde, ohne Rücksicht darauf, ob nur ein Tropfen
Öl fehlt, oder ob der Motor ausgetauscht werden muss. Die Reparatur eines teuren Autos wäre da-
mit immer kostspielig, die eines billigen Autos dagegen preiswert.

Das System der Pauschgebühren in der Justiz bezweckt genau dies. Für den Recht suchenden Bür-
ger soll ein Prozess über einen Gegenstand mit niedrigem Wert auch dann finanziell tragbar sein,
wenn er einen hohen Aufwand erfordert, wogegen ein Prozess wegen eines hohen Streitwertes im-
mer auch im Voraus kalkulierbare höhere Kosten verursacht. Dem liegt der Gedanke zugrunde,
dass die Durchsetzung des Rechts nicht an unverhältnismäßig hohen Kosten scheitern sollte.

Pauschgebühren werden für bestimmte Verfahrensabschnitte oder für bestimmte Handlungen er-
hoben, jedoch grundsätzlich nur einmal für den gesamten Verfahrensabschnitt oder die gesamte
Handlung vom Anfang bis zum Ende. Unerheblich ist, welcher Arbeitsaufwand und welche Mühe
im Einzelnen damit verbunden sind. So wird z. B. nicht jede einzelne Tätigkeit eines Rechtsanwalts
(jedes einzelne Schreiben, jede einzelne Besprechung mit dem Mandanten, jedes einzelne Auftre-
ten vor Gericht) vergütet, sondern er erhält nur Gebühren für das Verfahren insgesamt. Die Ge-
richtsgebühr in den meisten Zivilprozessen in erster Instanz besteht regelmäßig aus einer einzigen
Verfahrensgebühr in dreifacher Höhe – ohne Rücksicht auf die Anzahl der Verhandlungstermine.

Eine Ausnahme davon bilden die insbesondere im RVG vorkommenden Rahmengebühren, bei
denen es zulässig ist, im Einzelfall unter anderem auch den Umfang und die Schwierigkeit der an-
waltlichen Tätigkeit in der Höhe der zu berechnenden Gebühr zu berücksichtigen (siehe unten un-
ter Rdn 31 f.: Rahmengebühren).

Hinweise auf den Pauschcharakter der Gebühren finden sich in den Kostengesetzen in den §§ 15,
16 und insbesondere § 19 RVG, in § 35 GKG und in § 93 Abs. 1 GNotKG.

Was an den Pauschgebühren der vom Gesetzgeber gewünschte Vorteil für den Bürger ist, dass er
bei niedrigen Gegenstandswerten relativ niedrige Gebühren zahlen muss, ist ein gewisser Nachteil
für Gerichte, Notare und Rechtsanwälte. So sind Prozesse wegen niedriger Streitwerte normaler-
weise genauso arbeitsintensiv wie Prozesse, in denen es um hohe Streitwerte geht. Ein Rechts-
anwalt wird folglich bei einem Prozess wegen eines niedrigen Streitwertes kaum eine Entlohnung
erhalten, die seinem Arbeitsaufwand gerecht wird. Dafür erhält er bei einem anderen Prozess we-
gen eines hohen Wertes eine höhere Entlohnung als seinem Arbeitseinsatz entsprechen würde. Der
Gesetzgeber geht davon aus, dass in der Praxis eine solche Mischung von hohen und niedrigen
Gegenstandswerten vorkommt, die die hohen und die niedrigen Gebühren einander ausgleichen
lässt, sodass insgesamt für die berufliche Tätigkeit der Rechtsanwälte und Notare ausreichende Ge-
bühren anfallen. Dies gilt übrigens nicht für die Gerichte, die ihre Kosten durch die Gebührenein-
nahmen nur zu einem Teil decken; den Rest trägt dort der Steuerzahler.

2. Wertgebühren

a) Berechnung der Wertgebühren

Die meisten Gebühren richten sich in ihrer Höhe nach dem zugrunde liegenden Gegenstandswert,
Streitwert, Verfahrenswert oder Geschäftswert, weshalb man sie Wertgebühren nennt. Die unter-
schiedlichen Begriffe für den Wert meinen alle dasselbe, jedoch wird der Wert in den einzelnen
Kostengesetzen unterschiedlich bezeichnet (siehe § 2 Abs. 1 RVG, § 3 Abs. 1 GKG, § 3 Abs. 1
FamGKG, § 3 Abs. 1 GNotKG).
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Merke:

Die einzelnen Kostengesetze benutzen unterschiedliche Bezeichnungen für den Wert:

Das RVG nennt ihn Gegenstandswert.

Das GKG nennt ihn Streitwert.

Das FamGKG nennt ihn Verfahrenswert.

Für die Notare nennt das GNotKG ihn Geschäftswert.

Um die Höhe einer Wertgebühr feststellen zu können, muss
(1) erst einmal der Wert der Angelegenheit ermittelt werden. Dies ist häufig kein Problem, da er

z. B. durch den eingeklagten Geldbetrag vorgegeben ist. In anderen Fällen ist die Wertermitt-
lung nicht ganz so einfach, sodass hierfür ein größeres Kapitel in diesem Buch vorgesehen ist.

Aus dem Wert der Angelegenheit ergibt sich jedoch nicht direkt die jeweilige Gebühr. Dazu sind
noch zwei weitere Schritte notwendig:
(2) Man muss die Rechtsvorschrift finden, die für den jeweiligen Gebührentatbestand eine Gebühr

entstehen lässt. Normalerweise enthält die betreffende Rechtsvorschrift nun aber keine Gebühr
in Euro, sondern einen Gebührensatz. Dieser Gebührensatz kann eine volle Gebühr (= 1,0)
entstehen lassen, aber auch eine höhere oder niedrigere Gebühr (z. B. 1,3 oder 0,8). Es sind
auch Gebührensätze von z. B. 0,65 oder 0,75 möglich. Durch diese Festlegung des Gebühren-
satzes versucht der Gesetzgeber vor allem, dem Umfang und der Schwierigkeit der Sache ge-
recht zu werden, sodass für erfahrungsgemäß umfangreichere und schwierigere Tätigkeiten ein
höherer Gebührensatz festgelegt ist und für einfachere Tätigkeiten ein niedrigerer.

(3) Mit Hilfe des Wertes und des Gebührensatzes ergibt sich die konkrete Gebühr in Euro nun aus
der dem jeweiligen Kostengesetz beigefügten Gebührentabelle. Aus dieser Tabelle liest man
den Betrag der vollen Gebühr nach dem Wert („Wert bis zu ( . . .) Euro“) ab. Hat man keine
volle Gebühr zu berechnen, so muss man den aus der Tabelle abgelesenen Betrag noch mit dem
Gebührensatz multiplizieren. Die errechnete Gebühr ist dann nach der üblichen kaufmän-
nischen Rundungsregel auf volle Cent zu runden.

Beispiel:

Ein Rechtsanwalt erhält eine 0,3 Gebühr nach einem Wert von 1.000,00 E. Aus der dem RVG
anliegenden Tabelle lesen wir in der Wertstufe bis 1.000,00 E eine volle Gebühr von 88,00 E ab.
Wir rechnen 88,00 E x 0,3 = 26,40 E und haben damit die dem Rechtsanwalt konkret erwachse-
ne Gebühr ermittelt. Die Berechnung ist so einfach, dass man auf umfangreiche Tabellenwerke,
die für alle Gebührensätze die ausgerechneten Gebühren enthalten, gut verzichten kann. Alles
was man neben dem Gesetz noch benötigt, ist ein Taschenrechner.

Da Rechtsangelegenheiten bzw. gerichtliche Instanzen nach dem RVG in der Regel gebührenrecht-
lich in mehrere Tätigkeitsbereiche eingeteilt sind, können in einer Angelegenheit bzw. Instanz für
den Rechtsanwalt mehrere verschiedene Gebühren nebeneinander entstehen, die durchaus auch
nach unterschiedlichen Gebührensätzen berechnet werden können. So erhält ein Rechtsanwalt
z. B. in einem Zivilprozess in erster Instanz regelmäßig insgesamt 2,5 Gebühren (eine 1,3 Verfah-
rensgebühr nach Nr. 3100 VV RVG und eine 1,2 Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG).

Für die Gerichtskosten gilt dagegen nach dem GKG, dass meistens für ein Verfahren nur eine ein-
zige Gebühr entsteht, so z. B. für den Zivilprozess in erster Instanz eine 3,0 Verfahrensgebühr nach
Nr. 1210 KV GKG oder in der Berufungsinstanz eine 4,0 Verfahrensgebühr nach Nr. 1220 KV
GKG.
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Merke:

Die Höhe einer Wertgebühr wird in vier Schritten ermittelt:
(1) Wert der Angelegenheit feststellen (eigentlich der schwierigste Schritt!)
(2) Gebührensatz ermitteln
(3) Betrag der vollen Gebühr aus Tabelle ablesen
(4) Volle Gebühr mit dem jeweiligen Gebührensatz malnehmen

Hinweis:

Die Gebührentabelle des FamGKG entspricht der Gebührentabelle des GKG.

In Strafsachen richten sich die Gerichtsgebühren nicht nach einem Wert, sondern nach der Höhe
der rechtskräftig erkannten Strafe (siehe Kostenverzeichnis, Vorbemerkung 3.1, Abs. 1 GKG).

Anmerkung:

Allerdings richten sich nur die Gerichtsgebühren nach der Höhe der Strafe, nicht die Gebühren
des Verteidigers nach dem RVG, die erstens keine Wertgebühren, sondern Rahmengebühren
sind und zweitens sich im Wesentlichen danach richten, vor welchem Gericht und in welcher
Instanz der Strafprozess stattfindet (Nrn. 4100 ff. VV RVG).

b) Die Degression der Gebührentabellen

Die den Kostengesetzen anliegenden Gebührentabellen sind degressiv aufgebaut. Degressiv
heißt abnehmend, sich stufenweise vermindernd. Gemeint ist damit: Je höher der Wert ist, nach
dem eine Gebühr zu berechnen ist, desto niedriger wird die Gebühr im Verhältnis zum Wert. Oder
anders ausgedrückt: Die Gebühren steigen bei niedrigen Werten schneller als bei hohen.

Beispiel:

Bei einem Wert von 500,00 E beträgt die volle Gebühr nach der Tabelle des GKG 38,00 E. Bei
einem Wert von 5.000,00 E beträgt sie nicht, wie zu erwarten wäre, das Zehnfache, also
380,00 E, sondern nur 161,00 E. Bei einem Wert von 50.000,00 E beträgt sie weder 3.800,00 E
noch 1.610,00 E, sondern nur 601,00 E. Bei einem Wert von 500.000,00 E beträgt die Gebühr
weder 38.000,00 E noch 16.100,00 E, noch 6.010,00 E, sondern nur 3.901,00 E. Das Beispiel
lässt deutlich erkennen, dass die Gebühren nicht entsprechend mit den Werten steigen.

Dass bei niedrigen Werten die Gebühren vergleichsweise höher sind als bei den hohen Werten,
hängt damit zusammen, dass alle Verfahren normalerweise den gleichen Arbeitsaufwand erfordern,
unabhängig vom Wert, um den es dabei geht. Obwohl der Gesetzgeber wünscht, dass auch Prozes-
se wegen niedriger Streitwerte für den Bürger noch finanzierbar sind, hält er es doch für gerecht,
dass auch bei den niedrigen Streitwerten noch ein gewisser Teil des entstehenden Aufwandes bei
Gericht und bei den Rechtsanwälten abgedeckt wird. Man darf sich dabei natürlich nicht wundern,
wenn bei Zivilprozessen wegen niedriger Streitwerte bereits in der ersten Instanz die Prozesskosten
für das Gericht und zwei Rechtsanwälte insgesamt fast so hoch sind wie der Streitwert oder ihn
sogar übersteigen. Andererseits „subventionieren“ die Verfahren wegen hoher Werte sozusagen die
Verfahren wegen niedriger Werte.
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Beispiel:

Zivilprozess wegen eines Streitwertes von 400,00 E in erster Instanz. Beide Parteien sind durch
Rechtsanwälte vertreten. Es entsteht eine dreifache Gerichtsgebühr von 38,00 E, also zusam-
men 114,00 E, sowie für jeden Rechtsanwalt 2,5 mal 49,00 E zuzüglich 20,00 E Auslagenpau-
schale und 27,08 E USt., also zusammen 169,58 E. Die Prozesskosten insgesamt betragen also
114,00 E + 2 x 169,58 E = 453,16 E. Alleine in der ersten Instanz übersteigen die Kosten also
schon den Streitwert.

Bei einem Wert von 1.000,00 E würden die in gleicher Weise berechneten Prozesskosten dage-
gen nur noch 745,20 E betragen und damit den Streitwert bereits unterschreiten. Bei einem
Wert von 10.000,00 E entstünden Prozesskosten von sogar nur noch 4.498,90 E.

Es sei an dieser Stelle der Hinweis gestattet, dass dies nicht nur eine theoretische Spielerei ist, son-
dern dass die Degression der Gebührentabelle ein bei vielen Kostenrechnungen zu beachtender
Faktor ist. Dies ist immer dann der Fall, wenn von Teilbeträgen eines Gegenstandswertes gleich-
artige Gebühren berechnet werden. Diese Gebühren werden dann nach den niedrigen Wertteilen
aus der Tabelle abgelesen, was zu vergleichsweise hohen Gebühren führt, die, wenn man sie zu-
sammenrechnet, zur Folge haben, dass die Summe der Gebühren höher ist, als wenn man eine Ge-
bühr nach dem Wert insgesamt berechnet hätte. Auf diesen letzteren Gebührenbetrag sind dann die
Gebühren für die Wertteile zu kappen. Sie werden sich noch später nach § 15 Abs. 3 RVG ausgiebig
mit dieser Problemstellung beschäftigen.

Beispiel:

In einem Prozess lautet die Klage über einen Streitwert von 1.000,00 E. Die Gerichtskosten-
vorauszahlung für die (dreifache) Verfahrensgebühr beträgt 174,00 E. Später erweitert der Klä-
ger die Klageforderung um 500,00 E auf 1.500,00 E. Wegen der zusätzlichen 500,00 E wäre nun
eine weitere Gerichtskostenvorauszahlung nach der Tabelle von 114,00 E fällig. Wäre aber die
Klage von Anfang an über 1.500,00 E gegangen, so wäre nur eine Vorauszahlung von 234,00 E
einzuzahlen gewesen. Die wegen der 500,00 E nach § 12 Abs. 1 S. 2 GKG einzuzahlende wei-
tere Vorauszahlung darf gemäß § 36 Abs. 2 GKG nur 60,00 E betragen, da die 234,00 E nach
dem gesamten Wert die Obergrenze darstellen (174,00 E + 60,00 E = 234,00 E).

Diese Überlegungen spielen z. B. eine Rolle bei § 36 Abs. 2, Abs. 3 GKG, § 30 Abs. 3 FamGKG
und § 15 Abs. 3 RVG (vgl. § 2 Rdn 135 f.) sowie auch bei § 22 Abs. 1 RVG.
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c) Vergleich der vollen Gebühren der wichtigen Kostengesetze

In Abbildung 1 werden die Gebühren aus den Tabellen (Gebührensatz jeweils 1,0) des GKG
(FamGKG), des RVG und des GNotKG (Tabelle B für Notare) grafisch einander gegenübergestellt.
Es wird dabei deutlich,

■ dass die Gebühren des GKG (das FamGKG enthält die gleiche Tabelle) fast immer unter denen
des RVG liegen,

■ dass bei Werten bis zu circa 350.000 Euro die Gebühren des RVG teilweise erheblich über de-
nen des GKG liegen,

■ dass die Gebühren des GNotKG (Tabelle B) bei gleichen Werten erheblich niedriger sind als
die Gebühren nach RVG und nach GKG (FamGKG). Allerdings lassen sich die Gebühren des
GNotKG so nicht direkt mit den Gebühren nach dem RVG und nach dem GKG vergleichen, da
das GNotKG die optisch niedrigeren Gebühren teilweise durch höhere Geschäftswerte und
durch höhere Gebührensätze ausgleicht.

Aus Abbildung 1 lässt sich wegen der durch die Kostengesetze vorgegebenen Wertstufen nicht
ohne weiteres erkennen, dass die Gebühren bei niedrigen Werten stärker als bei höheren Werten
steigen. Dies lässt sich aber aus Abbildung 2 ablesen.
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In Abbildung 2 wird die Degression der Gebührentabellen der drei Kostengesetze (GKG, RVG
und Tabelle B des GNotKG) aufgezeigt. Die Tabellen des GKG und des FamGKG sind gleich. Es
wird in dieser Abbildung dargestellt, wie hoch die Gebühren in Abhängigkeit des Wertes sind, je-
weils ausgedrückt in Prozent des Wertes. Man kann also bei dieser Darstellungsweise ablesen, wie
viel Prozent des Wertes an das Gericht, den Rechtsanwalt oder den Notar für eine volle Gebühr zu
zahlen sind. Dabei ist deutlich erkennbar,
■ dass die Gebühren bei den niedrigen Werten verhältnismäßig höher sind gegenüber den hohen

Werten und
■ dass bei Werten bis zu etwa 50.000 Euro die Gebühren insbesondere des RVG verhältnismäßig

stark absinken,
■ wogegen die Gebühren oberhalb der Werte von etwa 50.000 Euro nur noch ganz leicht sinken,

womit die Degression der Gebührentabellen erklärt ist.

Beispiele:

Es werden zwei Zivilprozesse mit unterschiedlichen Streitwerten geführt. In jedem dieser Pro-
zesse entstehen drei volle Gebühren für das Gericht nach dem GKG und für jeden der beiden
beteiligten Rechtsanwälte jeweils insgesamt 2,5 volle Gebühren, also für beide Anwälte zusam-
men fünf Gebühren nach dem RVG. Wir verwenden Abbildung 2, um die Gebühren in Prozent
vom Streitwert zu ermitteln und somit für jede Partei das Risiko aufzuzeigen, wie viel Geld sie
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neben dem eigentlichen Streitgegenstand an Kosten verlieren kann, wenn sie den Prozess ver-
liert. Auslagen und die USt. bleiben unberücksichtigt.
(1) Streitwert 10.000 Euro. An Gerichtsgebühren entstehen 3 x 2,66 % des Wertes, also 7,98 %.

Die Anwaltsgebühren betragen 5 x 6,14 %, das sind 30,70 %. Insgesamt wird dieser Prozess
also 38,68 % des Streitwertes kosten (ohne Auslagen und Umsatzsteuer).

(2) Streitwert 1 Mio. Euro. An Gerichtsgebühren entstehen 3 x 0,59 % des Wertes, also 1,77 %.
Die Anwaltsgebühren betragen 5 x 0,52 %, das sind 2,60 %. Insgesamt wird dieser Prozess
also nur 4,37 % des Streitwertes kosten (ohne Auslagen und Umsatzsteuer).

Der Prozess wegen des höheren Streitwertes von 1 Mio. Euro ist also vergleichsweise billiger
zu führen. Gäbe es keine Degression der Gebührentabellen, wären die Kosten für diesen zwei-
ten Prozess um ein Vielfaches höher. Sie sollten die vorstehenden Überlegungen einmal anhand
der Gebührentabellen nachprüfen.

Merke:

Unter der Degression der Gebührentabellen versteht man, dass die Gebühren bei niedrigen Wer-
ten vergleichsweise höher sind als bei höheren Werten.

Dies hat oft eine große praktische Bedeutung, wenn Gebühren von Teilbeträgen eines Wertes zu
berechnen sind.

3. Rahmengebühren

Neben den Wertgebühren werden insbesondere im RVG auch Rahmengebühren verwendet. Bei
dieser Art von Gebühren ist ein Rahmen durch eine Mindest- und eine Höchstgrenze abgesteckt.
Im Einzelfall erfolgt dann die Bemessung der Gebühr innerhalb des Rahmens nach den Gesamt-
umständen des Falles, insbesondere nach der Bedeutung und dem Umfang der Sache, der Schwie-
rigkeit der Tätigkeit und nach Maßgabe der Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Auftrag-
gebers und im Hinblick auf ein besonderes Haftungsrisiko des RA nach billigem Ermessen (vgl.
§ 14 Abs. 1 RVG, § 92 Abs. 1 GNotKG; siehe auch § 2 Rdn 108 ff.). Billiges Ermessen heißt, dass
bei der Bestimmung der Gebühr im Einzelfall alle Umstände angemessen zu berücksichtigen sind,
wobei auch die in anderen gleichartigen Fällen entstandenen Gebühren als Anhaltspunkt heran-
zuziehen sind, oder anders ausgedrückt, es muss die Gebühr in jedem Einzelfall gerecht bemessen
werden.

Rahmengebühren gibt es insbesondere im RVG. Dort gibt es Betragsrahmengebühren (z. B. in den
Nr. 4100 ff. des VV RVG) und Satzrahmengebühren (z. B. in Nr. 2300 des VV RVG), die beide
nach § 14 zu bestimmen sind. Im GNotKG gibt es Betragsrahmengebühren z. B. in den
Nrn. 24200 ff. KV GNotKG, wobei die Bemessung nach § 92 Abs. 1 GNotKG erfolgt. Das GKG
kennt keine Rahmengebühren.

Rahmengebühren unterteilen sich in Betragsrahmengebühren und Satzrahmengebühren.

■ Ein Betragsrahmen wird durch eine Mindest- und eine Höchstgebühr in Euro abgegrenzt. Ein
Beispiel findet sich in Nr. 4100 VV RVG: 44,00 Euro bis 396,00 Euro.

■ Ein Gebührensatzrahmen wird durch einen niedersten und einen höchsten Gebührensatz ab-
gegrenzt und reicht von einem Bruchteil bis zum Vielfachen der vollen Gebühr. Ein wichtiges
Beispiel findet sich in Nr. 2300 VV RVG: 0,5 bis 2,5. Satzrahmengebühren richten sich nach
dem Gegenstandswert, nachdem im Einzelfall zunächst der Gebührensatz bestimmt wurde.

Die Grundlagen des Kostenrechts

32

§ 1

31

32



Da es in der Praxis schwierig ist, zu bestimmen, wann eine Rahmengebühr im Einzelfall angemes-
sen ist, behilft man sich bei Gebühren nach dem RVG häufig mit dem Mittelwert zwischen der
niedersten und der höchsten Grenze des jeweiligen Rahmens. Diese so genannte Mittelgebühr wird
bei der Masse der Durchschnittsfälle angewandt. Zur Berechnung siehe § 2 Rdn 113 ff.

Übersicht: Rahmengebühren

Rahmengebühren
im RVG

Betragsrahmen-
gebühren

Mittelgebühr

Gebühr direkt in Euro

Mittelsatz

Gebühr nach Gegenstandswert

Satzrahmenge-
bühren

4. Festgebühren

Für bestimmte Tätigkeiten können nur Festgebühren erhoben werden, also in Euro betragsmäßig
bestimmte Geldbeträge. Festgebühren sind unabhängig vom Wert der Sache und vom Umfang oder
von der Schwierigkeit der Tätigkeit. Dies gilt auch dann, wenn es um einen sehr hohen Wert geht
oder wenn es sich um eine schwierige Tätigkeit handelt. Beispiele dafür finden sich in den
Nrn. 2500 ff. des Vergütungsverzeichnisses zum RVG; in den Nrn. 26002 und 26003 des Kostenver-
zeichnisses zum GNotKG; in den Nrn. 2110 bis 2119 des Kostenverzeichnisses zum GKG.

II. Der Auslagenbegriff

Neben den Gebühren werden nach den Kostengesetzen für gesetzlich genau bestimmte Aufwen-
dungen so genannte Auslagen erhoben. Die Kostengesetze kennen entweder Auslagen, die bar an-
fallen und nur in Höhe der tatsächlichen Ausgaben zu ersetzen sind (z. B. in Nrn. 7004 und 7006
VV RVG), oder Auslagen, die einen Aufwand pauschal abgelten (z. B. in Nrn. 7003 und 7005 VV
RVG). Die pauschal berechneten Auslagen sind eigentlich versteckte Gebühren: Wo kostet die
Herstellung einer Fotokopie tatsächlich 0,50 Euro, wie es in Nr. 9000 des Kostenverzeichnisses
zum GKG oder in Nr. 7000 des Vergütungsverzeichnisses zum RVG angegeben ist? Zusammen mit
den Gebühren ergeben die Auslagen die Kosten eines Verfahrens bzw. die Vergütung des Rechts-
anwalts.

Nicht zu den Auslagen gehören Ausgaben allgemeiner Art, wie Gehälter für Personal, Farbpatro-
nen, Papier, Briefumschläge, die mit den zu berechnenden Gebühren abgegolten werden (vgl. Vor-
bemerkung 7 Abs. 1 im VV des RVG). Auch für das Schreiben von Schriftsätzen wie z. B. Kla-
geschriften oder von notariellen Urkunden dürfen grundsätzlich keine Auslagen berechnet werden
(vgl. Vorbemerkung 7 Abs. 1 zum VV RVG, Vorbemerkung 3.2 Abs. 1 zum KV GNotKG). Nur für
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die Anfertigung zusätzlicher Kopien, Ausdrucken oder Ausfertigungen können in bestimmten Fäl-
len Dokumentenpauschalen erhoben werden (vgl. Nr. 7000 Abs. 1 VV RVG, Nr. 32000 KV
GNotKG).

Auslagen dürfen nur in den gesetzlich bestimmten Fällen erhoben werden, da sie in den Kostenge-
setzen nach Art und Berechnung genau festgelegt sind (vgl. Vorbemerkung 7 Abs. 1 S. 2 VV RVG).
Die gesetzlichen Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Zu den Auslagen zählen neben der so
genannten Dokumentenpauschale unter anderem Postentgelte, Telekommunikationsdienstleis-
tungsentgelte und Reisekosten.

Vorschriften über Auslagen finden sich beispielsweise in Teil 7 des Vergütungsverzeichnisses zum
RVG, in den Nrn. 32000 ff. des Kostenverzeichnisses zum GNotKG sowie in den Nrn. 9000 ff. des
Kostenverzeichnisses zum GKG.

D. Kostenschuldner

I. Gerichtskosten

Für die Gerichtskosten ist grundsätzlich derjenige der Schuldner, der das Verfahren beantragt hat
(§ 22 Abs. 1 S. 1 GKG). Daneben haftet für die Gerichtskosten auch derjenige, dem durch gericht-
liche Entscheidung die Kosten auferlegt sind, z. B. im Urteil (§ 29 Nr. 1 GKG, § 308 Abs. 2 ZPO).
Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner (§ 31 Abs. 1 GKG).

Das GKG schreibt in seinem § 31 Abs. 2 S. 1 jedoch eine Ausnahme von der gesamtschuldneri-
schen Haftung des § 421 BGB vor: Es unterscheidet so genannte Erstschuldner und Zweitschuld-
ner, wobei die Staatskasse gezwungen ist, zuerst bei den Erstschuldnern zu versuchen, die Ge-
richtskosten zu erlangen. Erst wenn die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen eines
Erstschuldners erfolglos geblieben ist oder aussichtslos erscheint, kann der Zweitschuldner heran-
gezogen werden.

Hieraus ergibt sich die folgende Übersicht:

Erstschuldner ist,

■ wem durch gerichtliche Entscheidung die Kosten auferlegt sind, z. B. im Urteil (§ 29 Nr. 1
GKG, § 308 Abs. 2 ZPO), oder

■ wer die Kosten durch Vergleich übernommen hat (§ 29 Nr. 2 GKG).

Zweitschuldner ist,

■ wer das gerichtliche Verfahren veranlasst hat, also der Antragsteller bzw. Kläger oder Beru-
fungskläger (§ 22 Abs. 1 S. 1 GKG).

Daraus ergibt sich als Konsequenz: Es gibt also selbst dann ein Prozesskostenrisiko für den Kläger,
wenn er den Prozess gegen einen Schuldner gewinnt, der zahlungsunfähig ist!

Merke:

Für die Gerichtskosten gibt es Erstschuldner und Zweitschuldner.

Es haftet regelmäßig derjenige, der den Prozess verloren hat (Erstschuldner).

Ist der unterliegende Beklagte zahlungsunfähig, muss der Kläger für die Gerichtskosten aufkom-
men (Zweitschuldner).
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II. Rechtsanwaltsvergütung

Die Rechtsanwaltsvergütung wird regelmäßig von dem Auftraggeber des Rechtsanwalts geschul-
det (§§ 611, 675 BGB). Der Auftraggeber kann die Erstattung der Vergütung, die er seinem Rechts-
anwalt schuldet, von dem unterlegenen Gegner verlangen (§ 91 Abs. 2 ZPO). Ist der Auftraggeber
Mitglied in einer Rechtsschutzversicherung, dann ist nur er allein der Schuldner der Vergütung,
da die Rechtsschutzversicherung namens und im Auftrag des Versicherten handelt (§ 16 Abs. 2 der
Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung – ARB); in der Praxis sendet aber der
Rechtsanwalt seine Vergütungsrechnung an die Rechtsschutzversicherung, die daraufhin zahlt.
Eine Haftpflichtversicherung bestellt dagegen im Allgemeinen selbst den Rechtsanwalt, sodass
sie auch allein Schuldnerin der Anwaltsvergütung ist (§ 5 Abs. 4 der Allgemeinen Bedingungen für
die Haftpflichtversicherung – AHB); daran ändert auch nichts, dass der Versicherte die Prozess-
vollmacht für den Rechtsanwalt unterschreiben muss.

Merke:

Vergütungsschuldner des Rechtsanwalts ist im Regelfall der Auftraggeber selbst.

Man kann die Vergütung vom unterlegenen Gegner einfordern.

Ist der Gegner zahlungsunfähig, muss der Auftraggeber seinem Rechtsanwalt die Vergütung
selbst zahlen.

III. Notariatskosten

Für die Notariatskosten haftet an erster Stelle derjenige, dessen Erklärung beurkundet oder dessen
Unterschrift beglaubigt wurde, aber auch, wer ansonsten die Tätigkeit des Notars veranlasst hat
(§ 29 GNotKG). Weiterhin ist auch Kostenschuldner, wer die Kosten durch eine vor dem Notar
abgegebene Willenserklärung übernommen hat (§ 30 GNotKG) oder wer nach dem BGB für die
Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet, wie z. B. die persönlich haftenden Gesellschafter
einer OHG oder KG (§ 29 GNotKG).

Merke:

Für die Notariatskosten haftet regelmäßig, wer die Tätigkeit des Notars veranlasst hat, wessen
Erklärung beurkundet oder wessen Unterschrift beglaubigt wurde.

IV. Mehrere Kostenschuldner

Mehrere Kostenschuldner haften grundsätzlich als Gesamtschuldner, wobei aber die Haftung des
einzelnen Kostenschuldners gegenüber Rechtsanwälten und Notaren auf den Betrag begrenzt
wird, der entstanden wäre, wenn nur für seine Sache die Kosten entstanden wären, sodass keiner
der Gesamtschuldner für die Kosten haften muss, die nur allein gegen einen anderen entstanden
sind (§ 7 Abs. 2 RVG, § 30 Abs. 2 GNotKG). Wenn also mehrere Kostenschuldner mit unterschied-
lich hohen Werten an einer gemeinschaftlichen Sache beteiligt sind, sodass für jeden eigentlich nur
für seinen Anteil verschieden hohe Kosten erwachsen würden, dann besteht eine gesamtschuldneri-
sche Haftung nur insoweit, als die verschiedenen Gegenstände zusammenfallen und somit die Kos-
ten gegen alle entstanden sind.
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